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Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (940 der Bei
lagen): Bundesverfassungsgesetz über die ~n
derung von Teilstrecken der Landesgrenze 
zwischen dem Land Burgenland und dem 

Land Steiermark 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesverfas
sungsgesetzes hat eine Neufestlegung der Landes
grenze zwischen dem Land Burgenland und dem 
Land Steiermark in einigen Teilstrecken zum 
Gegenstand. Der Verlauf der im Entwurf ge
nannten Grenzabschnitte soll künftighin durch 
Grenzpläne mit einer auch in vermessungstech
nischer Hinsicht befriedigenden Genauigkeit be
stimmt werden. Diese Grenzpläne sind als An
lage integrierender Bestandteil der gemäß Art. 3 
Abs. 2 des B.-VG. zu erlassenden übereinstim
menden Verfassungsgesetze des Bundes und der 
durch die Grenzänderung betroffenen Länder. 

Neumann 
Berichterstattrr 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 24. Oktober 1968 
in Verhandlung gezogen und nach einer Wort
meldung des Abgeordneten G rat z unter Be
rücksichtigung eines von den Abgeordneten 
Dr. K lei n e r, Dr. Kr a n z I m a y rund 
Dr.v a n Ton g el eingebrachten Abänderungs
antrages einstimmig angenommen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (940 der 
Beilagen) samt zwei Anlagen mit der an g e- '/. 
s chi 0 s sen e n Ab ä n der u n g die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 24. Oktober 1968 

Probst 
Obmann 

.j. 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 940 der Beilagen 

Im § 1 hat das Wort "endgültig" zu entfallen. 
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